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Amtliche Bekanntmachungen

    Bekanntmachung www.thtsk.de 

Amtliche Tierbestandserhebung, einschließlich Bienenvölker,  
der Thüringer Tierseuchenkasse zum Stichtag 03.01.2024 

 
Sehr geehrte Tierbesitzer, 
 
die Thüringer Tierseuchenkasse führt die amtliche Tierbestandserhebung 2024 zum Stichtag 
03.01.2024 durch. Alle Tierbesitzer, die bisher nicht in der Tierseuchenkasse angemeldet wa-
ren und keine Meldekarte erhalten haben, werden hiermit aufgefordert, ihrer gesetzlichen Ver-
pflichtung zur Tierbestandsanmeldung gemäß nachstehender Satzung nachzukommen.  
Die Tierbestandsmeldung ist an die Thüringer Tierseuchenkasse, Victor-Goerttler-Str. 4, 
07745 Jena zu richten. Es wird darauf hingewiesen, dass die jährliche amtliche Tierbestandserhe-
bung der Thüringer Tierseuchenkasse gesondert zur Viehzählung des Thüringer Landesamtes für  
Statistik durchgeführt wird. 
 
Ihre Thüringer Tierseuchenkasse 
 
 

Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse über die Erhebung von  
Tierseuchenkassenbeiträgen für das Jahr 2024 

 
Aufgrund des § 8 Abs. 1, § 12 Satz 1 Nr. 1, § 17 Abs.1 Satz 3 und 4 und Abs. 2 sowie § 18 Abs. 1 
Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 des Thüringer Tiergesundheitsgesetzes (ThürTierGesG) in 
der Fassung vom 30. März 2010 (GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
2. Juli 2019 (GVBl. S. 236), hat der Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse am 20. Oktober 2023 
folgende Satzung beschlossen: 

§1 (1) Zur Erhebung der Tierseuchenkassenbeiträge für das Jahr 2024 werden die Beitragssätze 
für die einzelnen Tierarten wie folgt festgesetzt: 

  1.  Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel  je Tier 4,20 Euro
2. Rinder einschließlich Bisons, Wisente und Wasserbüffel 
2.1 Rinder bis 24 Monate je Tier 6,00 Euro
2.2 Rinder über 24 Monate je Tier 6,50 Euro
Absatz 4 bleibt unberührt. 
3. Schafe und Ziegen 
3.1 Schafe bis einschl. 9 Monate je Tier 0,10 Euro
3.2 Schafe 10 bis einschl. 18 Monate  je Tier 1,00 Euro
3.3 Schafe ab 19 Monate je Tier 1,00 Euro
3.4 Ziegen bis einschl. 9 Monate je Tier 2,30 Euro
3.5 Ziegen 10 bis einschl. 18 Monate je Tier 2,30 Euro
3.6 Ziegen ab 19 Monate je Tier 2,30 Euro
4. Schweine 
4.1 Zuchtsauen nach erster Belegung 
4.1.1 weniger als 20 Sauen je Tier 1,20 Euro
4.1.2 20 und mehr Sauen je Tier 2,00 Euro
4.2 Ferkel bis einschl. 30 kg je Tier 0,60 Euro
4.2.1 bei weniger als 20 Sauen nach erster Belegung je Tier 0,60 Euro
4.2.2 bei 20 und mehr Sauen nach erster Belegung je Tier 0,75 Euro
4.3 sonstige Zucht- und Mastschweine über 30 kg 
4.3.1 weniger als 50 Schweine je Tier 0,90 Euro
4.3.2 50 und mehr Schweine je Tier 1,20 Euro
Die Absätze 5 und 6 bleiben unberührt. 
5. Bienenvölker je Volk 1,00 Euro
6. Geflügel 
6.1 Legehennen über 18 Wochen und Hähne je Tier 0,07 Euro
6.2 Junghennen bis 18 Wochen einschließlich Küken je Tier 0,03 Euro
6.3 Mastgeflügel (Broiler) einschl. Küken je Tier 0,03 Euro
6.4 Enten, Gänse und Truthühner einschließlich Küken je Tier 0,20 Euro

7. Tierbestände von Viehhändlern = vier v. H. der umgesetzten Tiere des Vorjahres 
(nach § 2 Abs. 7) 

8. Der Mindestbeitrag beträgt für je-den beitragspflichtigen Tierhalter insgesamt   
18,00 Euro 

 
Für Fische, Gehegewild und Hummeln werden für 2024 keine Beiträge erhoben.  

(2) Als Tierbestände im Sinne dieser Satzung sind alle Tiere einer Art anzusehen, die räumlich zu-
sammengehalten oder gemeinsam versorgt werden. Tierhalter ist nach § 2 Nr. 18 des Tiergesund-
heitsgesetzes in der Fassung vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2852), derjenige, der ein Tier besitzt. 
Sofern der unmittelbare Besitzer des Tieres nicht der Eigentümer ist, gelten die Regelungen dieser 
Satzung für den Eigentümer. 

(3) Dem Bund oder einem Land gehörende Tiere und Schlachtvieh, das Viehhöfen oder Schlacht-
stätten zugeführt wurde, unterliegen nicht der Beitragspflicht.  

(4) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2.2 wird für Halter von Rindern im Alter über 24 Monate 
je Tier um 1,50 Euro ermäßigt, wenn der Tierhalter am „Programm zur Bekämpfung der Paratuber-
kulose in Rinderbeständen in Thüringen“ vom 28. November 2022 (ThürStAnz Nr. 51/2022 S. 1590) 
teilnimmt und im Vorjahr die Untersuchungen nach Nummer 2.2 oder 4 des Programms durchführte 
und die nach den Nummern 3 und 5 des Programms festgelegten Maßnahmen zur Biosicherheit 
des Tierbestandes und zum Tierverkehr eingehalten hat.  

(5) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2 und 4.2.2 wird je Tier um 20 % ermäßigt, wenn 
der Tierhalter am „Programm zur Förderung der Tiergesundheit in den Schweinebeständen in Thü-
ringen vom 22. November 2019 (ThürStAnz Nr. 50/2019 S. 2158), Modul 2.2 Schutz der Schweine-
bestände vor Infektionen mit Viren des Porcinen Reproduktiven und Respiratorischen Syndroms 
(PRRS)“, teilnimmt und im Vorjahr die hier festgelegten Untersuchungen mit ausschließlich negati-
ven Ergebnissen durchgeführt hat und die nach Buchstabe c des Programmmoduls festgelegten 
Maßnahmen zur Biosicherheit des Tierbestandes eingehalten hat.  

(6) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2, 4.2.2 und 4.3.2 wird je Tier um 20 % ermäßigt, 
wenn:  

1. der Endmastbetrieb gemäß der Schweine-Salmonellen-Verordnung oder jede seiner Betriebs-
abteilungen im Ergebnis der Untersuchungen des Vorjahres gemäß dieser Verordnung in die 
Kategorie I eingestuft worden ist oder 

2. der Betrieb mit 20 oder mehr gemeldeten Sauen oder der spezialisierte Ferkelaufzuchtbetrieb 
gemäß dem „Programm zur Salmonellenüberwachung in Schweinebeständen in Thüringen“ vom 
28. November 2022 (ThürStAnz Nr. 51/2022 S. 1581) als „Salmonellen überwacht“ gilt und im 
Vorjahr auf der Basis einer für den Bestand repräsentativen Stichprobe in Kategorie I eingestuft 
worden ist.  

(7) Die Ermäßigungen nach den Absätzen 5 und 6 können kumulativ gewährt werden.   

(8) Die vom Tiergesundheitsdienst erstellten Nachweise zur Einhaltung der Bedingungen nach den 
Absätzen 4 und 5 sowie die Einstufung nach Absatz 6 Nr. 1 oder die Bescheinigung nach Nummer 
2.4 des in Absatz 6 Nr. 2 genannten Programms sind der Tierseuchenkasse durch den Tierhalter 
bis zum 29. Februar 2024 schriftlich oder elektronisch vorzulegen. Fällt ein Betrieb unter Absatz 6 
Nr. 1 und 2 (gemischter Betrieb) gilt der ermäßigte Beitragssatz, soweit jeweils das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Absatz 6 Nr. 1 und 2 entsprechend den Bestimmungen des Absatzes 6 
nachgewiesen wird. 

§ 2 (1) Für die Berechnung der Beiträge für Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel, Rinder, Schafe,  
Ziegen, Schweine und Geflügel ist die Zahl der am 3. Januar 2024 vorhandenen Tiere (Stichtag für 
die amtliche Erhebung gemäß § 18 Abs.1 Satz 1 ThürTierGesG), bei Bienen die Anzahl der im 
Herbst des Vorjahres eingewinterten Bienenvölker maßgebend.  

(2) Der Tierhalter hat der Tierseuchenkasse entsprechend der Kategorien gemäß § 1 Abs. 1 unter 
Verwendung des amtlichen Erhebungsvordruckes (Meldebogen) spätestens 14 Tage nach dem 
Stichtag seinen Namen sowie die Anschrift mitzuteilen und die Art und die Zahl sowie den Standort 
der bei ihm am Stichtag vorhandenen Tiere, bei Bienenvölkern die Anzahl der im Herbst 2023 ein-
gewinterten Bienenvölker oder gegebenenfalls die Aufgabe der Tierhaltung (auch vorübergehend) 
schriftlich oder im elektronischen Meldeverfahren auf der Website der Thüringer Tierseuchenkasse 
zu melden. Für die Teilnahme am elektronischen Meldeverfahren ist die Angabe und Authentifizie-
rung einer E-Mail-Adresse erforderlich. Für jede registrierpflichtige Tierhaltung mit entsprechender 
Registriernummer ist eine eigene schriftliche oder elektronische Meldung abzugeben. 

(3) Wird ein Tierbestand nach dem Stichtag neu gegründet oder werden Tiere einer am Stichtag 
nicht vorhandenen Tierart in einem Bestand neu aufgenommen, sind diese unverzüglich der Tier-
seuchenkasse schriftlich oder elektronisch nachzumelden. Dies gilt auch, wenn sich bei einer ge-
haltenen Tierart nach dem Stichtag die Zahl der Tiere (mit Ausnahme der im Bestand nachgebore-
nen Tiere) um mehr als zehn v. H. oder um mehr als 20 Tiere, bei Geflügel um mehr als 1.000 Tiere, 
erhöht. Für die nachzumeldenden Tiere erhebt die Tierseuchenkasse Beiträge nach § 1.  

(4) Keine zusätzlichen Beiträge werden erhoben, wenn ein gemeldeter Tierbestand im Rahmen der 
Erbfolge oder Rechtsnachfolge insgesamt auf einen neuen Tierhalter übergeht und in denselben 
Stallungen weitergeführt wird. Für Tiere, die nur vorübergehend saisonal in Thüringen gehalten wer-
den, kann auf schriftlichen Antrag des Tierhalters von einer Beitragsveranlagung abgesehen wer-
den, wenn für diese Tiere der Tierhalter seiner Melde- und Beitragsverpflichtung zu einer anderen 
Tierseuchenkasse im Geltungsbereich des Tiergesundheitsgesetzes für das Jahr 2024 nachgekom-
men ist. Der Antragstellende hat die Voraussetzungen für die Befreiung nachzuweisen. Die Melde-
verpflichtung für die Tiere nach Satz 2 gegenüber der Thüringer Tierseuchenkasse bleibt davon 
unberührt. Im Fall einer Befreiung nach Satz 2 besteht für die betreffenden Tiere und deren Nach-
zucht grundsätzlich kein Anspruch auf Gewährung von Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse. 
Im Einzelfall kann die Tierseuchenkasse hiervon eine Ausnahme zulassen. 

(5) Tierhalter, die bis zum 29. Februar 2024 keinen amtlichen Erhebungsvordruck zur Verfügung 
gestellt bekommen haben, sind verpflichtet, ihren meldepflichtigen Tierbestand bis zum  
31. März 2024 der Tierseuchenkasse schriftlich oder elektronisch zu melden.  

(6) Hat ein Tierhalter der Tierseuchenkasse, die der Meldepflicht unterliegenden Tiere für das Bei-
tragsjahr innerhalb der jeweils maßgeblichen Fristen nach den Absätzen 2, 3 oder 5 nicht oder nicht 
vollständig gemeldet, kann die Tierseuchenkasse auf der Grundlage des § 35 ThürTierGesG die 
amtlich anderweitig ermittelten Daten zu diesen Tieren zum Zwecke der Beitragserhebung nutzen. 

(7) Viehhändler haben die Zahl der im Vorjahr umgesetzten Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel, Rin-
der, Schweine, Schafe und des umgesetzten Geflügels bis zum 1. Februar 2024 zu melden. Im 
Übrigen gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. Viehhändler im Sinne der Beitragssatzung sind 
natürliche oder juristische Personen, die  
1. mit Tieren nach Satz 1 gewerbsmäßig Handel treiben und  
2. Tierhändlerställe unterhalten oder falls dies nicht zutrifft, diese 
      Tiere nach Erwerb im Eigenbesitz haben. 

§ 3 Die Beiträge werden gemäß § 7 Abs. 3 ThürTierGesG durch die Tierseuchenkasse von den 
Tierhaltern erhoben. Die Beiträge nach § 2 Abs. 1 werden 30 Tage, die Beiträge nach § 2 Abs. 3, 5 
und 7 werden 14 Tage nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides in voller Höhe fällig. Sofern aus 
Nachmeldungen nach § 2 Abs. 3 Beiträge resultieren, durch die der bereits entrichtete Mindestbei-
trag nicht überschritten wird, wird kein gesonderter Beitragsbescheid erstellt. Eine anteilige  
Rückerstattung von Beiträgen bei Minderung des Bestandes erfolgt nicht. 

§ 4 (1) Für Tierhalter, die schuldhaft 

1.  bei den vorgeschriebenen Erhebungen nach § 2 einen Tierbestand nicht oder verspätet 
angeben, eine zu geringe Tierzahl angeben oder sonstige fehlerhafte Angaben machen oder 

2.  ihre Beitragspflicht nicht erfüllen, insbesondere die Beiträge nicht rechtzeitig oder nicht 
vollständig bezahlen, 

entfällt gemäß § 18 Abs. 3 und 4 TierGesG der Anspruch auf Entschädigung und Erstattung der 
Kosten nach § 16 Abs. 4 Satz 2 TierGesG. Entsprechendes gilt für die Leistungen der Tierseuchen-
kasse nach § 20 und § 21 ThürTierGesG. § 18 Abs. 1 und 2 TierGesG bleibt unberührt.  

(2) Eine Inanspruchnahme von Leistungen der Tierseuchenkasse kann erst erfolgen, wenn der  
Tierhalter die der Tierseuchenkasse im Zusammenhang mit der jährlichen amtlichen Erhebung nach  
§ 18 Abs. 1 und 2 ThürTierGesG oder der Beitragserhebung nach § 17 Abs. 1 ThürTierGesG  
gegebenenfalls aus Vorjahren geschuldeten rückständigen Beträge (Mahngebühren, Auslagen, 
Säumniszuschläge) beglichen hat. 

(3) Die Tierseuchenkasse kann von Absatz 1 Satz 2 in Bezug auf Schadensfälle und damit verbun-
dene Beihilfeanträge, die vor der nach § 2 Abs. 2, 5 oder 7 maßgeblichen Meldefrist oder vor dem 
nach § 3 maßgeblichen Fälligkeitsdatum gestellt wurden absehen, wenn der Melde- oder Beitrags-
pflicht im Veranlagungszeitraum noch entsprochen wird. 

§ 5 Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils für alle Geschlechter. 
 
§ 6 Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.  
 
Die vom Verwaltungsrat der Thüringer Tierseuchenkasse am 20. Oktober 2023 beschlossene  
Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse über die Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen für 
das Jahr 2024 wurde in vorstehender Fassung mit Schreiben des Thüringer Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie vom 2. November 2023 gemäß § 8 Abs. 2 und  
§ 12 Satz 2 i. V. m. § 12 Satz 1 Nr. 1 ThürTierGesG genehmigt. 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
Jena, 7. November 2023 
 
 
Prof. Dr. Karsten Donat 
Geschäftsführer der Thüringer Tierseuchenkasse
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Mitteilungen

Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung
Telefon:  ............................................................  (03685) 68 66-0
Fax:  ................................................................  (03685) 68 66-16
E-Mail-Adresse:  .........................................  info@veilsdorf.de
Internetadresse:  ..........................................  www.veilsdorf.de
Sachgebiet Soziales und Wohnungsverwaltung / Bauamt/
Liegenschaften und Friedhofsverwaltung / Kasse
dienstags ................... 10.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
donnerstags  .................................................  13.00 - 16.00 Uhr
Einwohnermeldeamt
Telefonnummer: 03685-68041
dienstags  ........................  09.00 - 11.00 und 13.00 - 17.30 Uhr
donnerstags  .................................................  13.00 - 15.00 Uhr

Wir bitten unsere Bürger telefonisch im Vorfeld mit dem je-
weiligen Mitarbeiter einen Termin zu vereinbaren!
Außerhalb der regulären Sprechzeiten ist kein Publikums-
verkehr möglich!

Termine Veilsdorfer Anzeiger 2024
Nachfolgend erhalten Sie die Termine für Veröffentlichungen im 
Amtsblatt „Veilsdorfer Anzeiger“ für das Jahr 2024.

Text- und Bildbeiträge können bis zum jeweiligen Redaktionsschluss 
bei Frau Hanft in der Gemeindeverwaltung Veilsdorf abgegeben 
oder an die E-Mailadresse info@veilsdorf.de geschickt werden.

Redaktionsschluss Erscheinungstag

23.01.2024 02.02.2024
20.02.2024 01.03.2024
25.03.2024 05.04.2024
22.04.2024 03.05.2024
28.05.2024 07.06.2024
25.06.2024 05.07.2024
30.07.2024 02.08.2024
27.08.2024 06.09.2024
23.09.2024 04.10.2024
28.10.2024 08.11.2024
26.11.2024 06.12.2024

Schließtage 2024 der Gemeinde Veilsdorf  
und der Kitas

Verwaltung Rathaus + Meldeamt/Bauhof:

Fr, 10.05. (09.05. Vatertag)
Fr, 04.10. (03.10. Tag der Dt. Einheit)
Fr, 01.11. (31.10. Reformationstag)
Mo, 23.12.2024 - Fr, 03.01.2025 (wie Schulferien)

Kita:

Fr, 22.03. (Weiterbildung)
Fr, 10.05. (09.05. Vatertag)
Fr, 04.10. (03.10. Tag der Dt. Einheit)
Fr, 25.10. (Weiterbildung)
Fr, 01.11. (31.10. Reformationstag)
Mo, 23.12.2024 - Fr, 03.01.2025 (wie Schulferien)

Ullrich
Bürgermeister

Thüringer Ministerium für Infrastruktur  
und Landwirtschaft

28. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“  
Ausschreibung 2024 - 2025

Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft ruft ge-
meinsam mit den Ländern und Verbänden zum Wettbewerb „Un-
ser Dorf hat Zukunft“ auf.

Beschlüsse

BESCHLUSS Nr. 59/2023 des Gemeinderates Veilsdorf

Beschlussgegenstand:
Bestätigung der Niederschrift über die Gemeinderatssit-
zung vom 15.11.2023
Der Gemeinderat bestätigt in seiner Sitzung am 19.12.2023 die 
Niederschrift über die Gemeinderatssitzung vom 15.11.2023.

Veilsdorf, den 19.12.2023
S. Ullrich
Bürgermeister  Siegel

BESCHLUSS Nr. 60/2023 des Gemeinderates Veilsdorf

Beschlussgegenstand: Bestellung des Wahlleiters für die 
Kommunal- und Europawahl am 26.05.2024 und 09.06.2024
Aufgrund § 4 Abs. 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG)
beschließt der Gemeinderat in seiner Sitzung am 19.12.2023 die 
Bestellung des Gemeindebediensteten Herrn Hauke Langguth 
als Wahlleiter für die Kommunal- und Europawahl am 26.05.2024 
und 09.06.2024.

Veilsdorf, den 19.12.2023
S. Ullrich
Bürgermeister  Siegel

BESCHLUSS Nr. 61/2023 des Gemeinderates Veilsdorf

Beschlussgegenstand: Bestellung eines Stellvertreters 
des Wahlleiters für die Kommunal- und Europawahl am 
26.05.2024 und 09.06.2024
Aufgrund § 4 Abs. 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG) 
beschließt der Gemeinderat in seiner Sitzung am 19.12.2023 die 
Bestellung der Gemeindebediensteten Frau Angela Hanft als 
Stellvertreterin des Wahlleiters für die Kommunal- und Europa-
wahl am 26.05.2024 und 09.06.2024.

Veilsdorf, den 19.12.2023
S. Ullrich
Bürgermeister  Siegel

BESCHLUSS Nr. 62/2023 des Gemeinderates Veilsdorf

Beschlussgegenstand: Überplanmäßige Ausgaben zum 
Um- und Ausbau des Gehweges an der B89 in Veilsdorf, ab 
Einmündung „Schwarzer Weg“ in Richtung Harras
Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 19.12.2023 
überplanmäßige Ausgaben für den Um- und Ausbau des Geh-
weges an der B89 in Veilsdorf, ab Einmündung „Schwarzer Weg“ 
in Richtung Harras in Höhe von 83.400 EUR auf die HH-Stelle 
2.63000.95044. Die Mehrausgaben in Höhe von 83.400 EUR 
werden durch Mehreinnahmen an Fördermitteln gedeckt.

Veilsdorf, den 19.12.2023
S. Ullrich
Bürgermeister  Siegel

BESCHLUSS Nr. 63/2023 des Gemeinderates Veilsdorf

Beschlussgegenstand: Überplanmäßige Ausgaben zum 
Neubau eines straßenbegleitenden Rad-/Gehweges an der 
B 89 von Hildburghausen nach Heßberg, Abschnitt Gemar-
kungsgrenze zu Hildburghausen bis Ortseingang Heßberg
Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 19.12.2023 
überplanmäßige Ausgaben für den Neubau eines straßenbeglei-
tenden Rad-/Gehweges an der B 89 von Hildburghausen nach 
Heßberg, Abschnitt Gemarkungsgrenze zu Hildburghausen bis 
Ortseingang Heßberg in Höhe von 164.400,00 EUR auf die HH-
Stelle 2.63000.95046. Die Mehrausgaben in Höhe von 164.400,00 
EUR werden durch Fördermittel in Höhe von 145.500 EUR anteilig 
gedeckt. Der Eigenanteil erhöht sich um 18.900,00 auf 33.900,00 
EUR. 15.000,00 EUR waren bisher im Haushalt vorgehalten.

Veilsdorf, den 19.12.2023
S. Ullrich
Bürgermeister  Siegel
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Beförsterung Gemeinde Veilsdorf
Jeden Donnerstag ist Frau Eisenbach von 15.00 - 16.00 Uhr zur 
Sprechstunde im Rathaus Veilsdorf und unter der Telefonnum-
mer: 0172 3480213 erreichbar.
Brennholzanfragen nimmt die Gemeindeverwaltung gerne ent-
gegen (Tel. 03685 6866-0).

St. Ullrich
Bürgermeister

Festlegung der Verkaufspreise für Brennholz  
von der Gemeinde Veilsdorf
Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 23.02.2022 
nachfolgend aufgeführte Verkaufspreise für Brennholz von der 
Gemeinde Veilsdorf:

Selbstwerbung: Nadelholz 12,00 €/rm
Laubholz 18,00 €/rm

Polter Brennholz: Nadelholz 25,00 €/rm
Laubholz 34,00 €/rm

Öffnungszeiten der Heimatstube Veilsdorf
Nach Wildenrod 3

Sie können einen Termin vereinbaren unter der Telefonnummer: 
03685-419713.

Nutzung gemeindeeigener Objekte
Wir weisen darauf hin, dass alle Nutzungen von gemeindeeig-
nen Räumen in Goßmannsrod, Heßberg, Hetschbach, Sch-
ackendorf und Veilsdorf sowohl von Privatpersonen als auch 
Vereinen im Sekretariat der Gemeindeverwaltung Veilsdorf (Tel.: 
03685-68660) anzumelden sind.

Die Schlüsselausgabe erfolgt ausschließlich durch das Se-
kretariat der Gemeindeverwaltung. Bei Entgegennahme der 
Schlüssel ist gleichzeitig eine Kaution in Höhe der jeweiligen 
Tagesmiete zu entrichten.

Die Gebühr für den Versammlungsräume / Markthütte ist bei 
Schlüsselabholung zu entrichten (Veilsdorf, Bauhof + Rinklin-
raum 50,00 € + 12,00 € Nebenkosten = 62,00 € // Markthütte 
50,00 € für einen Tag inkl. Transport durch den Bauhof - jeder 
weiterer Tag 30,00 €).

Bei folgenden Räumlichkeiten wird die Grundgebühr nachträg-
lich bei der Betriebskosten-Abrechnung mit in Rechnung gestellt:
- Rathaussaal Veilsdorf und Gemeindezentrum Heßberg 

(125,00 € / Tag + NK)

1. Was sind die Ziele?
Gesucht werden Dörfer, die sich als Gemeinschaft dafür einset-
zen wollen, dass ihr Ort attraktiv und lebenswert ist und bleibt.

2. Teilnahmebedingungen - Wer darf mitmachen?
Teilnahmeberechtigt sind räumlich geschlossene Gemeinden 
oder Gemeindeteile mit überwiegend dörflichem Charakter mit 
bis zu 3.000 Einwohnern sowie Gemeinschaften von benachbar-
ten Dörfern. Dabei sind Anmeldungen von Vereinen, Initiativen 
oder Gemeindevertretungen möglich. Eine Gemeinde kann mit 
mehreren Ortsteilen im Wettbewerb vertreten sein.

3. Durchführung und Termine
Träger des Wettbewerbs ist das Thüringer Ministerium für Infra-
struktur und Landwirtschaft (TMIL). Anmeldungen zum Regional-
wettbewerb erfolgen bis zum 31.03.2024 bei der jeweils zustän-
digen Zweigstelle des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum (TLLLR). Die Regionalwettbewerbe wer-
den bis Juli 2024 abgeschlossen.

4. Auszeichnungen und Preisgelder
Den Siegern und Teilnehmern am Regional- und Landeswettbe-
werb werden Auszeichnungen verliehen.

5. Was wird bewertet?
Die Leistungen der Dörfer werden vor dem Hintergrund ihrer je-
weiligen Ausgangslage und der Möglichkeiten der Einflussnah-
me der Dorfgemeinschaft bewertet. Dabei werden folgende Be-
wertungsbereiche betrachtet:
• Entwicklungskonzepte, wirtschaftliche Initiativen, Beiträge 

zur Verbesserung der Infrastruktur.
• Soziale und kulturelle Aktivitäten.
• Baugestaltung, Natur & Umwelt.
Zusätzlich zu diesen Fachbewertungsbereichen wird der Ge-
samteindruck und das Engagement der Dorfgemeinschaft beur-
teilt.

6. Ansprechpartner
Fragen zu den drei Regionalwettbewerben können an die jewei-
ligen Zweigstellen des Thüringer Landesamt für Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum (TLLLR) in Gera, Gotha und Meiningen 
gerichtet werden.
Nähere Informationen insbesondere zu den jeweiligen Ansprech-
partnern und das Anmeldeformular finden Sie unter:
https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-the-
men/laendlicher-raum

Der Bürgermeister informiert

Bargeldversorgung:

Wie im Anzeiger 10/2022 angekündigt, wird der Bargeldservice 
seit November 2023 auch im Landmarkt der Milch-Land GmbH 
angeboten. Um in Veilsdorf an Bargeld zu kommen, ohne extra in 
die Städte zu fahren, gibt es die Möglichkeit des Geldabhebens 
während des Einkaufs. Die Milch-Land GmbH in Schackendorf 
hat den Service mit folgenden Bedingungen:

/ kostenlos
/ bis zu 200 €
/ ab 20 € Einkaufswert
/ mit einer girocard („EC-Karte“), egal von welcher Bank

Falls es Fragen zu diesem kostenlosen Bargeldservice gibt, hel-
fen die freundlichen Mitarbeiterinnen an der Kasse selbstver-
ständlich gerne weiter.

Talsperre Rottenbach - Teil 1

Die Wiederinstandsetzung der Talsperre Rottenbach in Kloster 
Veilsdorf (hauptsächlich aber zur Gemarkung Heßberg gehö-
rend, wobei die Flurstücke 601/1 und 601/2 Teile der Gemar-
kung Weitersroda sind) ist eines meiner Anliegen meiner Amts-
zeit als Bürgermeister. Wie in der Einwohnerversammlung am 
22.11.2023 dargelegt, gestaltet sich das Unterfangen als kom-
plex. Nach Rücksprache mit der Thüringer Fernwasserversor-
gung, die sich im Moment um den Unterhalt des Staubauwerkes 
kümmert, sind zuerst die Eigentumsverhältnisse der betroffenen 
Flurstücke durch die Gemeinde zu klären. Erst wenn die Flächen 
des Staubauwerkes in Gemeindebesitz sind, können mit der 
Thüringer Fernwasserversorgung weitere Schritte zur Wieder-
instandsetzung vorgenommen werden. Anbei eine Darstellung 
nach Flurstücken.
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den Teil des Gehweges von Schnee zu räumen, der gegenüber 
der einmündenden Straße liegt, und zwar jeweils bis zur ge-
dachten Verlängerung der Achse der einmündenden Straße.

2. Die von Schnee geräumten Flächen vor den Grundstücken 
müssen so aufeinander abgestimmt sein, daß eine durchge-
hende benutzbare Gehwegfläche gewährleistet ist. Der später 
Räumende muß sich insoweit an die schon bestehende Geh-
wegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Überweg-
richtung vom gegenüberliegenden Grundstück anpassen.

3. Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn und 
zum Grundstückseingang in einer Breite von mindestens 
1,25 Meter zu räumen.

4. Festgetretener oder auftauender Schnee ist ebenfalls, soweit 
möglich und zumutbar, zu lösen und abzulagern.

5. Soweit den Verpflichteten die Ablagerung des zu beseiti-
genden Schnees und der Eisstücke auf Flächen außerhalb 
des Verkehrsraumes nicht zugemutet werden kann, darf der 
Schnee auf Verkehrsflächen nur so abgelagert werden, daß 
der Verkehr und vor allem auch die Räumfahrzeuge mög-
lichst wenig beeinträchtigt werden.

6. Die Ablfußrinnen müssen bei Tauwetter von Schnee freige-
halten werden.

7. Die in vorstehenden Absätzen festgelegten Verpflichtun-
gen gelten für die Zeit von 07.00 bis 20.00 Uhr. Sie sind bei 
Schneefall jeweils unverzüglich durchzuführen.

§ 12
Beseitigung von Schnee- und Eisglätte

1. Bei Schnee- und Eisglätte haben die Verpflichteten die Geh-
wege, die Zugänge zu Überwegen, die Zugänge zur Fahr-
bahn und zum Grundstückseingang derart und so rechtzei-
tig zu bestreuen, daß Gefahren nach allgemeiner Erfahrung 
nicht entstehen können. Dies gilt auch für „Rutschbahnen“.

 In Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen findet 
§ 11 Abs. 1, Sätze 3 ff. Anwendung.

2. Bei Eisglätte sind Bürgersteige grundsätzlich in voller Breite 
und Tiefe, Zugänge zur Fahrbahn und zu Überwegen in einer 
Breite von mindestens 1,5 m abzustumpfen. Noch nicht voll-
ständig ausgebaute/fertiggestellte Gehwege müssen in einer 
Mindesttiefe von 1,5 m, in der Regel an der Grundstücksgrenze 
beginnend, abgestumpft werde. § 11 Abs. 2 gilt entsprechend.

3. Bei Schneeglätte braucht nur die nach § 11 zu räumende Flä-
che abgestumpft zu werden.

4. Als Streumaterial sind vor allem Sand, Splitt und ähnliches 
abstumpfendes Material zu verwenden. Asche darf zum Be-
streuen nur in dem Umfang und Menge verwendet werden, 
daß eine übermäßige Verschmutzung der Geh- und Überwe-
ge nicht eintritt. Salz darf nur in geringen Mengen zur Besei-
tigung festgetretener Eis- und Schneerückstände verwendet 
werden. Die Rückstände müssen nach ihrem Auftauen sofort 
beseitigt werden.

5. Auftauendes Eis auf den in den Abs. 2 und 3 bezeichneten 
Flächen ist aufzuhacken und entsprechend der Vorschrift des 
§ 11 Abs. 5 zu beseitigen.

6. Beim Abstumpfen und Beseitigen von Eisglätte dürfen nur 
solche Hilfsmittel verwendet werden, die die Straßen nicht 
beschädigen.

7. § 11 Abs. 7 gilt entsprechend.

Wichtige Anmerkung:
Für geeignetes Streu- und Auftaumaterial hat jeder Verpflichtete 
selbst Sorge zu tragen.
Das von der Gemeinde in Streugutbehältem bereitgestellte Streu-
material dient ausschließlich der Gefahrenabwehr im Bereich der 
öffentlichen Straßen, Wege und Plätze bei Notfallsituationen und 
darf für die vorgenannten Zwecke nicht verwendet werden.

Ullrich
Bürgermeister  - Siegel -

- Kochschule Heßberg, Alte Schule Hetschbach, Generati-
onentreff Goßmannsrod und Dorfscheune Schackendorf 
(100,00 € / Tag + NK)

- Eichigt (50,00 € / Tag + je zusätzliche Hütte 20 € / Tag + NK)

Die Schlüsselrückgabe hat nach Beendigung der Reini-
gungsarbeiten sofort zu erfolgen!
Die Kaution wird bei einwandfreiem Zustand des Objektes und 
Schlüsselrückgabe zurückgezahlt.

Andere Räumlichkeiten (Feuerwehr) sind für Feierlichkeiten 
nicht nutzbar!

Stefan Ullrich
Bürgermeister

Winterdienst
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
es ist Winter und welch Überraschung - es hat geschneit!
Was wir in den letzten Jahren nicht mehr so gewohnt waren.
Einige Bürger haben offenbar vergessen, dass Sie Ihrer Räum- 
und Streupflicht an Ihren eigenen Grundstücken nachkommen 
müssen so wie es in der Satzung über die Straßenreinigung der 
Gemeinde festgelegt ist.
Die Gemeinde verfügt über 5 Räum- und Streufahrzeuge, die in 
6 Ortsteilen rund 28 km Straßen und Wege sowie relevante öf-
fentliche Plätze an Kindereinrichtungen, Verkaufsstellen, Bushal-
testellen und anderen Einrichtungen räumen müssen.
Aus diesem Grund sind die Mitarbeiter des Bauhofes rund um 
die Uhr im Dienst, da kann es schon mal passieren, dass eine 
Nebenstraße nicht gleich um 6.00 Uhr in der Frühe geräumt ist.
Man sollte etwas Geduld aufbringen, auch die Bauhofmitarbeiter 
können nur arbeiten.
Ich möchte unsere Bürger bitten, auch den älteren Nachbarn zu 
helfen, die Ihrer Räum- und Streupflicht nicht mehr nachkommen 
können.
Ich möchte auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass der 
Schnee nicht auf die Fahrbahn sondern an den Rand des Geh-
weges oder des Grundstückes geräumt werden soll.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!

Ullrich
Bürgermeister

Hinweis der Gemeindeverwaltung Veilsdorf auf Winterdienst-
pflichten der Eigentümer und Nutzungsberechtigten von 
Grundstücken (nachfolgend Verpflichtete genannt) gemäß 
den §§ 11 und 12 der geltenden Straßenreinigungssatzung

WINTERDIENST

§ 11
Schneeräumung

1. Neben der allgemeinen Straßenreinigungspflicht haben die 
Verpflichteten bei Schneefall die Gehwege und Zugänge zu 
Überwegen vor ihren Grundstücken in einer solchen Breite 
von Schnee zu räumen, daß der Verkehr nicht mehr als un-
vermeidbar beeinträchtigt wird.

 Soweit in Fußgängerzonen (Zeichen 242 StVO) und in ver-
kehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) Gehwege 
nicht vorhanden sind, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,50 m 
Breite entlang der Grundstücksgrenze.

 Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind sowohl die Eigen-
tümer oder Besitzer der auf der Gehwegseite befindlichen 
Grundstücke als auch die Eigentümer oder Besitzer der auf 
der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Grund-
stücke zum Winderdienst auf diesem Gehweg verpflichtet. In 
Jahren mit gerader Endziffer sind die Eigentümer oder Be-
sitzer der auf der Gehwegseite befindlichen Grundstücke, in 
Jahren mit ungerader Endziffer die Eigentümer oder Besitzer 
der auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen 
Grundstücke verpflichtet.

 Die in Frage kommende Gehwegfläche bestimmt sich nach 
§ 7 Abs. 1 der Satzung, wobei bei den gegenüberliegenden 
Grundstücken deren Grundstücksbreite auf die Gehwegseite 
zu projizieren ist.

 Mündet in Straßen mit einseitigem Gehweg auf der dem Geh-
weg gegenüberliegenden Seite eine Straße ein, so sind die 
Eigentümer oder Besitzer der Eckgrundstücke verpflichtet, 
zusätzlich zu der vorstehend festgelegten Gehwegfläche auch 
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12.06. Abendsportfest - Sportplatz Veilsdorf
08.06. Backhausfest - Marktplatz Veilsdorf
09.06. WAHL: Europa / Stich Kommunal
29. + 30.06. 180 Jahre Gesangverein Veilsdorf e. V. - 

Kirchplatz Veilsdorf
14.06. oder
22.06.

Backhausfest - Dorfscheune Schackendorf

12. - 14.07. Mittelaltermarkt - Eichig Veilsdorf
20.07. Sommerfest - Obst- u. Gartenbauverein Kl. Vdf.
27.07. Tischtennis-Turnier - Turnhalle Heßberg
29.07. Blutspende ITMS - Rathaussaal Veilsdorf
Do 31.07. /
Sa 03.08.

Schuleinführung

01.09. WAHL: Landtag
06. - 09.09. Kirmes Heßberg - Gemeindezentrum Heßberg
08.09. Denkmaltag
02.10. Fackelumzug zum Sportplatz mit Lagerfeuer - 

Heßberg
02.10. Fackelumzug und Lagerfeuer - Goßmannsrod
12. - 13.10. Oktoberfest mit Kinderkirmes - 

Dorfscheune Schackendorf
13.10. ab 10 Uhr Flohmarkt in den Höfen - 

Schackendorf
20.10. 15-16 Uhr Karten-VVK-Märchenspiel - 

Gemeindezentrum Heßberg
25. - 28.10. Kirmes Veilsdorf - Rathaussaal Veilsdorf
04.11. Blutspende ITMS - Rathaussaal Veilsdorf
07.11. Tag des Kinderturnens - Sporthalle Veilsdorf
Sa, 09.11.
oder Fr, 15.11.

Laternenumzug mit Andacht in Kirche u. 
anschl. Martinsfeuer - Veilsdorf

09. oder 16.11 Nachkirmes Veilsdorf - Rathaussaal Veilsdorf
16.+17.+
22.+23.11.

Märchenspiel der Laienspielgruppe „Wiesen-
wichtel“ e. V. - Gemeindezentrum Heßberg

30.11. Weihnachtsmarkt - Dorfscheune Schackendorf
04.12. (Mi) Senioren-Weihnachtsfeier
07.12. Glühweinmarkt - Kirchplatz Veilsdorf
15.12. Glühweinmarkt - Backhaus Heßberg
22.12. Weihnachtskonzert - Kirche Veilsdorf
25.12. Weihnachtstanz - Rathaussaal Veilsdorf
31.12. Silvestercross - Strecke MC Veilsdorf

Alle Veranstalter werden gebeten, die bereits feststehenden Termine 
zu beachten, um möglichst „Doppelveranstaltungen zu vermeiden.

Entsprechend § 42 Ordnungsbehördengesetz sind alle öffentli-
chen Vergnügungen spätestens 1 Woche vor Beginn in der Ge-
meindeverwaltung Veilsdorf anzuzeigen.

Kindergartennachrichten

Babytreffen im Kindergarten  
„Wiesenwichtel“ Heßberg
Der nächste Babytrefftermin im Kindergarten „Wiesenwichtel“ in 
Heßberg findet am 31.01.2024 von 15.00 - 16.00 Uhr statt.

Kirchliche Nachrichten

Kirchspiel Brünn-Brattendorf-Schwarzbach

Gottesdienste

Brünn Brattendorf Schwarzbach
07.01.2024
1. S. n.Ep.

10:00

14.01.2024
2. S. n.Ep.

10:00

21.01.2024
3. S. n.Ep.

10:00

28.01.2024
Le.S.n.Ep.

10:00

Dirk Eichhorn - Brandschutzbeauftragter 
der Gemeinde Veilsdorf
In der Gemeinderatssitzung am 19.12.2023 ernannte Bürger-
meister Stefan Ullrich Herrn Dirk Eichhorn zum Brandschutzbe-
auftragten der Gemeinde Veilsdorf. Der Bürgermeister überreich-
te die Ernennungsurkunde und wünschte Herrn Eichhorn viel 
Erfolg bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe.

Veranstaltungen

Kultur- und Veranstaltungsplan  
der Gemeinde Veilsdorf 2024

22.01. Blutspende ITMS - Rathaussaal Veilsdorf
27.01. VR-Bank Cup - Hildburghausen
27.01. Fasching - Rathaussaal Veilsdorf
03.02. Fasching - Gemeindezentrum Heßberg
10.+11.02. Männer-Faustball Mitteldeutsche Meister-

schaften - Turnhalle Vdf.
10.02. Fasching - Hetschbach „Alte Schule“
24.02. Werra-Sounds „Let it ROCK“ - Rathaussaal 

Veilsdorf
08.03. Frauentagsfeier - Gemeindezentrum Heßberg
16.03. Werra-Sounds „St.Patricksday“ - Rathaussaal 

Veilsdorf
16.03. Veilsdorfer Waldlauf - Sportplatz Veilsdorf
30.03. Osterfeuer - Gartenanlage am Schwimmbad
27.04. Frühlingsfest zur Walpurgisnacht - Dorfscheu-

ne Schackendorf + Flohmarkt in den Höfen
29.04. Blutspende ITMS - Rathaussaal Veilsdorf
05.05. Frühlings- und Backhausfest Heßberg - 

Gemeindezentrum Heßberg
09.05. Männertag „Tag der offenen Tür“ - 

Hetschbach, Alte Schule
09.05. Männertag „Tag der offenen Tür“ - 

Veilsdorf, Feuerwehr
09.05. Männertag „Tag der offenen Tür“ - 

Veilsdorf, An der Werra (G5)
09.05. Männertag „Tag der offenen Tür“ - 

Goßmannsrod, Feuerwehr
09.05. Männertag „Tag der offenen Tür“ - 

Heßberg, Sportlerheim
26.05. WAHL: Kommunal
31.05.+01.06. „Dirty Voices“ Open Air - Eichigt Veilsdorf
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Kirchengemeinde Veilsdorf

herzlich laden wir ein:

Sonntag, 14.01.2024
14.00 Uhr Gottesdienst mit Umtrunk zum Neuen Jahr 

und Kaffeetrinken im Pfarrhaus
Sonntag, 28.01.2024
14.00 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus
Sonntag, 04.02.2024
09.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus
Freitag, 09.02.2024
15.00 Uhr Pfarrhaustreff
Ansprechpartner:
Pfarrer Martin Goetzki und Miriam Goetzki,
Kirchweg 17, 98673 Crock, Tel. 03686 322423

Gemeindepädagogin Judith Jurgeit-Pries 01517 0088196

Bankverbindung für Überweisung von Kirchgeld und Spenden:
Volksbank Thüringen Mitte eG
Kontoinhaber: Kirchgemeinde Veilsdorf
IBAN DE 33 8409 4814 5005 4083 69

Kirchgemeinde Heßberg

Gottesdienste

Sonntag, 28.01.2024
14:00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 11.02.2024
14:00 Uhr Gottesdienst

weitere Veranstaltungen:

Donnerstag, 18.01.2024
15:00 Uhr Gemeindenachmittag im Gemeindehaus
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Jubiläumsaktion
Dach / Fassade / Metallbau

ACHTUNG HAUSBESITZER!
Seit 26 Jahren ist unser Team Ihr 
zuverlässiger Partner bei Sanierungsfragen rund um Ihr Haus!

Bei uns ist Ihr Dach in guten Händen – Preisbeispiele auf 100 m²
Dachumdeckung mit Betondachsteinen ab 12.900,- €
Ultraleichtdach, Alu Dachpfanne, nur 2 kg/m² ab 12.980,- €
Dachfläche mit Bitumenschindeln, schwarz/rot ab 8.490,- €
Tonziegeldächer, Flachdachsanierung, Holzarbeiten, Dämmung, 
Dachklempnerarbeiten, Dachfensteraustausch, Holz- und Vollwärme-
schutz-Fassaden, Schieferarbeiten, Metallbau, Zäune/Tore/Geländer 
in Edelstahl/verzinkt, Balkonanlagen, Fenstergitter

Achtung-Neu: Planung, Lieferung, Montage von Photovoltaik-Anlagen

Wir verschönern Ihr Zuhause (Beispiel 100 m2 Wandfläche)
Fassadenanstrich inklusive Grundierung ab 5.450,- €
Fassadenputz inklusive Untergründe ab 8.950,- €
Dachdeckerbetrieb Bau Gut Bedacht, Malermeister Ullrich, 
Schreinermeister Koch, Metallbaumeister Eubling

Unsere Beratung und Angebot ist kostenlos und unverbindlich

LB Umwelt- und Tiefbautechnik GmbH –
Das Handwerkerhaus 

Die Arbeitsgemeinschaft der Meister-Fachbetriebe
Am Vogelherd 97, 98693 Ilmenau

Telefon 03677-207736
lbut-gmbh@gmx.de

26
Jahre

26
Jahre



















 

modell-leben.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Fr: 11.00 – 18.00 Uhr 
Sa: 10.00 – 18.00 Uhr 
So: 10.00 – 17.00 Uhr

Code „sparen@mol24“ auf 
www.modell-leben.de eingeben und

2 € ERMÄSSIGUNG
auf den regulären Eintrittspreis erhalten.
(Gilt nicht für Familien- und ermäßigte Tickets.)

09.–11.
FEBRUAR

2024

DIE THÜRINGER MODELLBAUMESSE

 JETZT drei Hallen 

 und Modellflug-Area

Wir kaufen Ihr 
Wohnmobil & Wohnwagen!

0800-1860000 (kostenlos) 
www.ankaufwohnmobile.de

Rohrreinigung Rademacher

Rohrreinigung:

(WC - Küche - Keller - Bad)

Kanal TV - Untersuchung

Kanal-Zanierung:

(`hne Qu]PugraRen)

Rücrstausicherung

Ihr Ansprechpartner Für 

Ihre �evixn

24H

Herr Schreiber 

0151-74330809 

-Anzeigenteil-

Geschäftsanzeigen 
online buchen:
Registrieren Sie sich jetzt
unter „meinWITTICH“ bei

www.anzeigen.wittich.de

www.fly-and-help.de
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TraueranzeigenTraueranzeigen
Anzeigenannahme Tel. 03677/2050-0
oder www.anzeigen.wittich.de

NACHRUF
Wir trauern um 

Michael Wittich
Gesellschafter und Geschäftsführer der LW Medien GmbH, 

der am 3. Oktober 2023 im Alter von 61 Jahren verstorben ist.

Nach seiner Ausbildung zum Offsetdrucker erlangte Michael Wittich bereits in jungen Jahren seinen 
Meisterbrief. Aufgrund der gezielten Förderung seines Vaters und Unternehmensgründers Linus Wittich 
konnte er anschließend praktische Erfahrungen in einer Druckerei in den USA sowie beim Axel-Springer-
Verlag in Hamburg sammeln.
Linus Wittich verstarb leider viel zu früh im Jahre 1985. Kurz nach seinem Tod übernahm Michael Wittich die 
Geschäftsführung des Standorts Höhr-Grenzhausen.
Den Werten seines Vaters folgend, setzte er sich für Wachstum, technischen Fortschritt sowie nachhaltige 
unternehmerische Unabhängigkeit des Familienunternehmens ein. Dabei galt seine Fürsorge gleichermaßen 
und verantwortungsbewusst seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Das Unternehmen war für Michael Wittich immer eine Herzensangelegenheit. Er hat im Kreise der Geschäfts-
führungen der anderen Standorte sowie bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hohes Ansehen genossen.

Wir werden ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Geschäftsführung sowie Belegschaft der Unternehmensgruppe WITTICH

LINUS WITTICH Medien Gruppe mit Standorten in Bad Neuenahr-Ahrweiler • Forchheim • Föhren • Fritzlar • Herbstein 
Herzberg (Elster) • Höhr-Grenzhausen • Hochfilzen • Langewiesen • Marquartstein • Sietow • Winsen (Aller)
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03685–79420

www.roga-pietaet.de

Es muss von

 Herzen 

kommen, was auf Herzen 

wirken soll. 

Johann Wolfgang 

von Goethe 

Mit einer Danksagung stellen Sie sicher, 
niemanden zu vergessen.


